
 

 

 

AXER PARTNERSCHAFT    
Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer SteuerberaterRechtsanwälte Wirtschaftsprüfer SteuerberaterRechtsanwälte Wirtschaftsprüfer SteuerberaterRechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater    
Köln Köln Köln Köln •••• Berlin  Berlin  Berlin  Berlin •••• Düsseldorf Düsseldorf Düsseldorf Düsseldorf    

 

    

 

BFH: Mehrmütterorganschaft ist nicht möglich 

20.08.2009 

 

Nach dem gestern vom BFH veröffentlichten Urteil ist es umsatzsteuerrechtlich nicht möglich, 

über § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG eine Mehrmütterorganschaft zu bilden. Dies würde dazu führen, 

dass jeder einzelne Steuerentstehungstatbestand und jede einzelne Berechtigung zum Vorsteu-

erabzug mehreren Organträgern anteilig zuzurechnen wäre. Weiter wäre über den Vorsteuerab-

zug aus den von der Organgesellschaft bezogenen Leistungen nach den Verhältnissen mehre-

rer Organträger zu entscheiden, wenn die durch die Organgesellschaft bezogene Leistung dazu 

dient, nichtsteuerbare Innenleistungen an mehrere Organträger zu erbringen ((BFH 30.4.2009, V 

R 30/08). 

Grundsätzlich ermöglicht eine solche Organschaft, mehrere Unternehmen zu einem einzigen 

Unternehmen zusammenzufassen. Dieser Gruppenbesteuerung kommt als Gestaltungsinstru-

ment große Bedeutung zu, wenn Unternehmen nicht oder nur beschränkt zum Vorsteuerabzug 

berechtigt sind. Bezieht z.B. eine Bank oder ein Krankenhaus allgemeine Datenverarbeitungs- 

oder Verwaltungsleistungen von einem fremden Leistungsanbieter, unterliegen diese Leistungen 

dem Regelsteuersatz, wobei für die Bank oder das Krankenhaus im Regelfall keine Berechti-

gung zum Vorsteuerabzug besteht. Ist die Bank oder das Krankenhaus demgegenüber Mehr-

heitsgesellschafter des Leistungsanbieters, sind die Leistungen unter den weiteren Vorausset-

zungen der Organschaft als sog. Innenleistung nichtsteuerbar, da Leistender und Leistungsemp-

fänger umsatzsteuerrechtlich als eine Person angesehen werden. Eine Besteuerung der Leis-

tung unterbleibt dann.  

Der BFH musste nun entscheiden, ob ein Leistungsanbieter aufgrund einer Mehrmütterorgan-

schaft gegenüber mehreren Leistungsempfängern gleichzeitig nichtsteuerbare Innenleistungen 

erbringen kann. Im Rahmen einer derartigen Mehrmütterorganschaft schließen sich mehrere 

Banken oder Krankenhäuser zur Beherrschung eines Leistungsanbieters zusammen. Wäre die 

Mehrmütterorganschaft anzuerkennen, würde der Leistungsanbieter gegenüber allen beteiligten 

Banken oder Krankenhäusern nichtsteuerbare Innenleistungen erbringen. 
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Die Organschaft muss zur Bildung eines einzigen Unternehmens führen, was mit der Eingliede-

rung eines Leistungsanbieters in die Unternehmen mehrerer Gesellschafter nicht zu vereinbaren 

ist. Eine Mehrmütterorganschaft im Umsatzsteuerrecht beschränkt sich anders als im Gewerbe-

steuerrecht nicht auf eine anteilige Zurechnung des Gewerbeertrags.  

Die Annahme scheidet auch bei richtlinienkonformer Auslegung des § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG aus. 

Nach der Mehrwertsteuer-Richtlinie sind die Mitgliedstaaten berechtigt, mehrere Personen als 

einen Steuerpflichtigen zu behandeln. Macht ein Mitgliedstaat von dieser Regelung Gebrauch, 

erfordert dies, dass die nationale Umsetzungsregelung einen einzigen Steuerpflichtigen vorsieht 

(EuGH 22.5.2008, C-162/07, BFH/NV 2008, 217 Rdnr. 20). Damit steht die danach gebotene 

Behandlung als ein Steuerpflichtiger einer Eingliederung der Organgesellschaft in mehrere Un-

ternehmen mehrerer Organträger entgegen. 
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Die Ausführungen in dieser Publikation sollen einer allgemeinen Information dienen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit 

kann aufgrund der Komplexität der behandelten Themen nicht erhoben werden; ebenso wird eine einzelfallbezogene 

Beratung hierdurch nicht ersetzt. Die Axer Partnerschaft übernimmt keine Haftung für die Folgen einer Verwendung 

dieser in der Publikation dargelegten Informationen.   

 


